
URTEIL VOM 22. II. 1990 — RECHTSSACHE T-162/89 

URTEIL DES GERICHTS (Vierte Kammer) 
22. November 1990* 

In der Rechtssache T-162/89 

Michèle Mommer, ehemalige Hilfskraft des Europäischen Parlaments, wohnhaft in 
Brüssel, Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Christian Georges, Brüssel, Zustel
lungsanschrift: Kanzlei des Rechtsanwalts Victor Elvinger, 4, rue Tony-Neuman, 
Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Europäisches Parlament, vertreten durch seinen Rechtsberater Jorge Campinos und 
den Abteilungsleiter Manfred Peter als Bevollmächtigte, Beistand: Rechtsanwalt 
Hugo Vandenberghe, Brüssel, Zustellungsanschrift: Generalsekretariat des Euro
päischen Parlaments, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagter, 

wegen Zahlung von Gehalts- und Dienstreisekostenrückständen 

erläßt 

DAS GERICHT (Vierte Kammer) 

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten R. Schintgen, der Richter 
D. A. O. Edward und R. Garcia-Valdecasas, 

Kanzler: B. Pastor, Verwaltungsrätin 

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 
4. Oktober 1990, 

folgendes 

* Verfahrenssprache: Französisch. 

I I - 680 



MOMMER / PARLAMENT 

Urteil 

Sachverhalt 

1 Die Klägerin, die Inhaberin einer „Licence" für Journalistik ist und eine fünfzehn
jährige Berufserfahrung aufweist, arbeitete in Brüssel für das Europäische Parla
ment (nachstehend: Parlament) als Hilfskraft bei der Fraktion der Europäischen 
Volkspartei (nachstehend: EVP-Fraktion) aufgrund folgender Verträge: 

— vom 26. Oktober 1987 bis zum 30. April 1988: Vertrag für Ersatzkräfte beim 
Generalsekretariat; 

— vom 1. Mai bis zum 9. Juli 1988 und vom 25. Juli 1988 bis zum 30. April 
1989: Vertrag über Aushilfstätigkeit bei der Fraktion; 

— vom 1. Mai bis zum 30. Juni 1989: Vertrag für Ersatzkräfte beim Generalse
kretariat. 

2 Nach dem zwischen der Klägerin und Herrn A. Baldanza als Direktor ad perso
nam der Personalabteilung des Parlaments geschlossenen Einstellungsvertrag sollte 
das monatliche Grundgehalt der Klägerin 73 648 BFR betragen, was einer Einstu
fung in die Laufbahngruppe C, Besoldungsgruppe VI, Gehaltsklasse 2 entspricht. 

3 Die Klägerin macht geltend, um das Mißverhältnis zwischen ihren Qualifikatio
nen, die einer Einstufung in die Laufbahngruppe A entsprächen, und dem Maß 
der Verantwortung, das mit den ihr übertragenen Aufgaben verbunden gewesen 
sei, einerseits sowie ihrem Gehalt andererseits auszugleichen, sei zwischen dem 
Vorstand der EVP-Fraktion und der Klägerin vereinbart worden, daß ihr zusätz
lich zu ihrem Monatsgehalt ein monatliches Honorar von 25 000 BFR gezahlt 
werden sollte. 

4 Am 14. Februar 1989 stellte die Klägerin der EVP-Fraktion ein Honorar von 
230 000 BFR, abzüglich eines Vorschusses von 173 000 BFR, in Rechnung. 
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5 Der Generalsekretär der EVP-Fraktion antwortete mit Schreiben vom 2. Juni 
1989, die Fraktion sei, abgesehen von dem der Klägerin angebotenen Vertrag für 
Hilfskräfte, in keinem Zeitpunkt ihr gegenüber weitere Verpflichtungen eingegan
gen; er betrachte die von der Klägerin übermittelte Honorarrechnung folglich als 
gegenstandslos. 

6 Mit Schreiben vom 14. Juni 1989 legte die Klägerin bei der Personaldirektion des 
Parlaments gegen diese Entscheidung eine Beschwerde gemäß Artikel 90 Absatz 2 
des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend: Statut) 
ein. Sie führte darin aus, das mit der Rechnung vom 14. Februar 1989 bean
spruchte Honorar von 230 000 BFR stelle die zwischen ihr und der EVP-Fraktion 
vereinbarte Anpassung ihres Gehalts dar, das von dem Haushalt für die zentrali
sierte Informationskampagne der Fraktion getragen werden sollte. 

7 Dieses Schreiben blieb ohne Antwort. 

Verfahren 

8 Die Klägerin hat daraufhin mit Klageschrift, die am 4. Dezember 1989 bei der 
Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage auf Zahlung von 
76 708 BFR zuzüglich Zinsen erhoben, was der erwähnten Honorarrechnung zu
züglich Dienstreisekosten von insgesamt 46 288 BFR abzüglich erhaltener Vor
schüsse von 199 580 BFR entspricht; die Klage ist ausdrücklich gegen den Gene
ralsekretär der EVP-Fraktion des Europäischen Parlaments gerichtet. Diese Klage 
ist entsprechend der vom Gerichtshof geübten Praxis in das Register der Kanzlei 
des Gerichts als Klage gegen das Europäische Parlament eingetragen worden. 

9 Das schriftliche Verfahren ist ordnungsgemäß abgelaufen. Das Gericht hat auf Be
richt des Berichterstatters beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige 
Beweisaufnahme zu eröffnen. 
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10 Die mündliche Verhandlung hat am 4. Oktober 1990 stattgefunden. Die Vertreter 
der Parteien haben zur Sache verhandelt und die Fragen des Gerichts beantwortet. 

11 Die Klägerin beantragt, 

— die Fraktion der Europäischen Volkspartei zu verurteilen, ihr 76 708 BFR zu
züglich der gesetzlichen Zinsen und der Kosten zu zahlen. 

12 Der Beklagte beantragt, 

— die Klage für unzulässig, jedenfalls für unbegründet zu erklären; 

— über die Kosten nach Rechtslage zu entscheiden. 

13 Mit ihrer Erwiderung beantragt die Klägerin darüber hinaus, 

— festzustellen, daß der beklagte Generalsekretär der EVP-Fraktion keine Klage
beantwortung eingereicht hat; 

— die Klage für zulässig und begründet zu erklären. 

Zulässigkeh 

14 Das beklagte Parlament hält die Klage gegen den Generalsekretär der EVP-Frak
tion für unzulässig. Gegenstand einer Klage könne eine vertragliche Verpflichtung 
des Parlaments gegenüber einer Hilfskraft nur sein, wenn diese Verpflichtung vom 
Parlament selbst — dies werde im vorliegenden Fall nicht vorgetragen — oder von 
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einer Person eingegangen worden sei, der vom Parlament Befugnisse übertragen 
worden seien. Die Klage gegen den Generalsekretär der EVP-Fraktion sei folglich 
unzulässig, da ihm keine Befugnisse übertragen worden seien, aufgrund deren er 
das Parlament zu zusätzlichen finanziellen Leistungen an die Klägerin verpflichten 
könne. 

ís Die Klägerin erwidert, zwar sei ihr Dienstvertrag mit dem Parlament geschlossen, 
jedoch sei darin bestimmt, daß die Kosten für ihre Einstellung von der EVP-Frak
tion getragen würden. Der Generalsekretär dieser Fraktion, der als solcher Rechts
fähigkeit besitze, habe nicht als Beauftragter des Parlaments, sondern als Träger 
eigener Rechte und Pflichten gehandelt. Da die Honorarvereinbarung auf ihrem 
Dienstvertrag beruhe, habe sie ihre Klage zu Recht beim Gericht erhoben, das 
gemäß Artikel 91 Absatz 1 des Statuts in Streitsachen vermögensrechtlicher Art 
die Befugnis zu uneingeschränkter Ermessensnachprüfung habe. 

i6 Auf eine Frage des Gerichts in der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin wie
derholt, daß sie die Verurteilung des Generalsekretärs der EVP-Fraktion bean
trage. 

i7 Die Zulässigkeit des Antrags der Klägerin ist nach folgenden Bestimmungen zu 
beurteilen: 

— Artikel 179 EWG-Vertrag: „Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen 
der Gemeinschaft und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach 
Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten festgelegt 
sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die Bediensteten erge
ben." 

— Artikel 91 Absatz 1 des Statuts: „Für alle Streitsachen zwischen den Gemein
schaften und einer Person, auf die dieses Statut Anwendung findet, über die 
Rechtmäßigkeit einer diese Person beschwerenden Maßnahme im Sinne von 
Artikel 90 Absatz 2 ist der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu
ständig. In Streitsachen vermögensrechtlicher Art hat der Gerichtshof die Be
fugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung, einschließlich der Befugnis 
zur Aufhebung oder Änderung der getroffenen Maßnahmen." 
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— Artikel 2 Absatz 1 des Statuts: „Jedes Organ bestimmt, wer in seinem Dienst
bereich die der Anstellungsbehörde im Statut übertragenen Befugnisse ausübt." 

— Artikel 3 Absatz 1 des Beschlusses des Rates vom 24. Oktober 1988 zur Errich
tung eines Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften: „Das Ge
richt übt im ersten Rechtszug die Zuständigkeiten aus, die dem Gerichtshof 
durch die Verträge zur Gründung der Gemeinschaften und die zur Durchfüh
rung dieser Verträge erlassenen Rechtsakte übertragen worden sind: 

a) bei Streitsachen zwischen den Gemeinschaften und deren Bediensteten im 
Sinne des Artikels 179 EWG-Vertrag und des Artikels 152 EAG-Ver-
trag ..." 

j Wie der Gerichtshof in zahlreichen Urteilen entschieden hat (siehe die Urteile vom 
19. März 1964 in der Rechtssache 18/63, Schmitz/EWG, Slg. 1964, 175; vom 
1. Juli 1964 in der Rechtssache 80/63, Degreef/Kommission, Slg. 1964, 837; vom 
1. Juli 1964 in der Rechtssache 78/63, Huber/Kommission, Slg. 1964, 787; vom 
1. Juli 1964 in der Rechtssache 26/63, Pistoj/Kommission, Slg. 1964, 735; vom 
17. Dezember 1964 in der Rechtssache 102/63, Boursin/Hohe Behörde der 
EGKS, Slg. 1964, 1471; vom 7. April 1965 in der Rechtssache 28/64, Müller/Räte 
der EWG und der EGKS, Slg. 1965, 321; vom 17. Juni 1965 in der Rechtssache 
43/64, Müller/Räte der EWG, EAG und EGKS, Slg. 1965, 519; vom 10. Juni 
1987 in der Rechtssache 307/85, Gavanas/WSA und Rat, Slg. 1987, 2435), folgt 
aus den genannten Bestimmungen des EWG-Vertrags und des Statuts zum einen, 
daß die Anstellungsbehörde im Namen des Organs handelt, von dem sie bestellt 
ist, so daß Handlungen der Anstellungsbehörde, die Beamte durch Eingriffe in 
deren Rechtsstellung beschweren, dem Organ zuzurechnen sind, bei dem diese Be
amten beschäftigt sind, und zum anderen, daß etwaige Klagen gegen das Organ 
zu richten sind, das den angefochtenen Akt erlassen hat. 

9 Im vorliegenden Fall hat die Klägerin ihre Klage nicht gegen das Organ gerichtet, 
mit dem sie den Einstellungsvertrag geschlossen hat, also das Parlament, sondern 
— daran hat die Klägerin in ihrer Erwiderung und in der mündlichen Verhand
lung festgehalten — gegen eine andere Behörde, nämlich den Generalsekretär ei
ner Fraktion. 

¡o Bereits damit ist die Klage unzulässig. 
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2i Selbst wenn im übrigen die Klage eines ehemaligen Bediensteten des Parlaments 
gegen eine Fraktion des Parlaments zulässig und die Parallelvereinbarung, auf die 
sich die Klägerin gegen den Generalsekretär der EVP-Fraktion beruft, nachgewie
sen wäre, müßte das Gericht die Klage als unzulässig abweisen. Diese Vereinba
rung wäre nämlich offensichtlich außerhalb der Grenzen der für die Klägerin gel
tenden Regelung geschlossen worden. Gemäß Artikel 179 EWG-Vertrag und Arti
kel 3 Absatz 1 des Beschlusses des Rates vom 24. Oktober 1988 ist das Gericht 
jedoch für Streitsachen zwischen der Gemeinschaft und deren Bediensteten nur 
„innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im 
Statut der Beamten festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen 
für die Bediensteten ergeben". Im übrigen wurde die Klägerin — dies ergibt sich 
aus dem Wortlaut des Einstellungsvertrags selbst — „nach Maßgabe der Bedin
gungen [eingestellt], die in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Be
diensteten der Gemeinschaften festgelegt sind". 

22 Folglich unterliegen alle anderen Vereinbarungen, die außerhalb des Geltungsbe
reichs des Statuts oder der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bedienste
ten der Gemeinschaften liegen, nicht der Nachprüfung durch das Gericht. 

23 Nach alledem ist die Klage als unzulässig abzuweisen. 

Kosten 

24 Nach Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes, die gemäß Arti
kel 11 Absatz 3 des Beschlusses des Rates vom 24. Oktober 1988 für das Gericht 
entsprechend gilt, sind der unterliegenden Partei auf Antrag die Kosten aufzuerle
gen. Nach Artikel 70 der Verfahrensordnung tragen jedoch die Organe in Rechts
streitigkeiten mit Bediensteten der Gemeinschaften ihre Kosten selbst. 
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Aus diesen Gründen 

hat 

DAS GERICHT (Vierte Kammer) 

für Recht erkannt und entschieden: 

1) Die Klage wird abgewiesen. 

2) Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten. 

Schintgen Edward Garcia-Valdecasas 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. November 1990. 

Der Kanzler 

H. Jung 

Der Präsident 

R. Schintgen 
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